
Stadt Bergisch Gladbach
Der Bürgermeister
Federführender Fachbereich
Jugend und Soziales

Beschlussvorlage Drucksachen-Nr. 0219/2024

öffentlich

Tagesordnungspunkt

Teilergebnis der Machbarkeitsstudie zur geplanten Kita auf dem
Weig Gelände - Hier: Zurücknahme des Grundsatzbeschlusses

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Grundsatzbeschluss zur Planung einer
Kindertagesstätte im Kontext der Planung der Grundschule 21 (GS 21) auf dem Areal der
ehemaligen Papierfabrik Zanders, hier: Standort Cederwaldstraße (ehemaliges „Weig-
Gelände“) vom 11.05.2023 mit der Drucksachennr. 0244/2023 zurück.

Gremium Sitzungsdatum Art der Behandlung

Jugendhilfeausschuss 02.05.2024 Entscheidung



Kurzzusammenfassung:

Kurzbegründung:

(…)

Risikobewertung:

(…)

Auswirkungsübersicht Klimarelevanz:

Weitere notwendige Erläuterungen:

(…)

Finanzielle Auswirkungen:

Weitere notwendige Erläuterungen:

Die außerplanmäßigen Mittel von 5,8 Millionen Euro aus dem Grundsatzbeschluss entfallen.

Personelle Auswirkungen:

Weitere notwendige Erläuterungen:

(…)

keine Klimarelevanz: positive Klimarelevanz: negative Klimarelevanz:

x

keine
Auswirkungen:

Mehrerträge: Mehraufwendungen:

lfd. Jahr Folgejahre lfd. Jahr Folgejahre
konsumtiv: x
investiv: x
planmäßig: x
außerplanmäßig: x

keine
Auswirkungen:

Einsparungen: Einstellungen:

planmäßig x
außerplanmäßig: x
kurzfristig: x
mittelfristig: x
langfristig: x



Sachdarstellung/Begründung:

Im Jugendhilfeausschuss vom 11.05.2023 wurde der Grundsatzbeschluss zur Planung einer
Kindertagesstätte im Kontext der Planung der Grundschule 21 (GS 21) auf dem Areal der
ehemaligen Papierfabrik Zanders, hier: Standort Cederwaldstraße (ehemaliges „Weig-
Gelände“) sowie die dazu erforderlichen Schritte einzuleiten, gefasst. (Drucksachennr.
0244/2023)

Aus einem Teilergebnis der noch nicht abgeschlossene Machbarkeitsstudie zur sogenannten
GS 21, wird deutlich, dass das Grundstück keinen Raum für eine Kitaunterbringung
neben der Grundschule in ihrer erforderlichen Zügigkeit anbietet.

Daher soll der Grundsatzbeschluss zur Planung der Kindertagesstätte im Zusammenhang
mit der Grundschule GS 21 zurückgenommen werden.

Als Anlage zu dieser Vorlage wird das erwähnte Teilergebnis der Machbarkeitsstudie
angehangen.


